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Nach vielen intensiven Gesprächen 
und harter Sacharbeit mit dem 
BMI, BMVI, ver.di und dem dbb 
wurden am 11. September 2019 in 
der ständigen Arbeitsgruppe zur 
„Die Deutsche Autobahn GmbH“ 
die beamtenrechtlichen Anwen-
dungsrichtlinien verabschiedet. 
Die Anwendungsrichtlinie ist per 

Erlass am 27. September 2019 durch das Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur in Kraft gesetzt worden und schaff t mit ihren Regelungen 
für alle wechselwilligen Beamtinnen und Beamten die notwendige Klarheit, Ver-
bindlichkeit, Schutz sowie reichlich Perspektiven für die Zukunft. 

Inhalte der Anwendungsrichtlinie
Die Anwendungsrichtlinie legt wichtige Details zur Anwendung und Umsetzung des Bundesbeam-
tenrechts für alle wechselbereiten Beamtinnen und Beamte fest, die nach ihrer Zustimmung von 
den Ländern / Kommunen durch Versetzung zum Fernstraßen-Bundesamt (FBA) wechseln – sowie 
für ggf. nachfolgende Zuweisung an die Autobahn GmbH. 
Zum Laufb ahnrecht ist klargestellt, dass die Befähigung der Beamtinnen und Beamten vom FBA 
anerkannt wird, soweit dies nach Bundesrecht möglich ist. Ist dies aufgrund der Vorbildung in Aus-
nahmefällen nicht möglich, wird der Fall dem Bundespersonalausschuss vorgelegt. 
Zur Besoldung wird klargestellt, dass diese mindestens die Höhe der jetzigen Besoldung inklusive 
aller grundgehaltsergänzenden Zulagen beträgt. Ein rechnerisch möglicher Fehlbetrag zwischen 
vorherigem Recht zum Bundesrecht, wird mit einer Ausgleichszulage nach § 19 b BBesG ausgegli-
chen, die auch ruhegehaltsfähig ist. Erfahrungszeiten zum Aufstieg in den Stufen der Besoldungs-
ordnung A werden, soweit dies nach Bundesrecht möglich ist, anerkannt. Dies gilt insbesondere 
auch für Zeiten einer hauptberufl ichen Tätigkeit, die der angestrebten Verwendung im öff entli-
chen Dienst gleichwertig sind.
Für die Beihilfe wird klargestellt, dass auch hier Bundesrecht gilt. Da das Beihilferecht auf den gleichen 
Grundstrukturen basiert, ist die Erstattung bei Aufwendungen mit dem Landesrecht im Wesent-
lichen vergleichbar. Für besondere Härtefälle steht die Möglichkeit einer Bemessungssatzerhöhung 
nach § 47 Abs. 8 Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) zur Verfügung. Diese Bemessungssatzerhöhung 
fi ndet Anwendung auf Gruppen, die von den Ländern zum Bund wechseln und bei denen sich struk-
turelle Abweichungen zwischen dem Bemessungssatz des Landes und des Bundes ergeben.
Die Arbeitszeit im FBA beträgt, wie für alle Bundesbeamtinnen und -beamten, 41 Stunden. Die Beam-
tinnen und Beamten, die zur Autobahn GmbH zugewiesen sind, haben eine Wochenarbeitszeit von 
39 Stunden bzw. 38,5 Stunden, wenn sie ständige Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten oder in 
Autobahn-, Straßen- und Fernmeldemeistereien sowie Kfz-Werkstätten arbeiten. Die mit dem Land 
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Nach langwierigen Gesprächen

Anwendungsrichtlinie für 
Beamte in Kraft gesetzt!

dbb Beamtenchef Friedhelm Schäfer (Bildmitte) während eines der vielen 
Gespräche in der ständigen Arbeitsgruppe
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vereinbarten Arbeitszeitmodelle, wie z. B. Altersteilzeit im Blockmo-
dell oder Teilzeit, werden auf Wunsch der Betroffenen fortgeführt. 
Sollte aufgrund der Fortführung der Teilzeit die Besoldung sinken, 
können die Betroffenen die Anhebung der Arbeitszeit in dem Umfang 
beantragen, dass es zu keiner Gehaltseinbuße kommt.
Ebenso werden die im Land erworbenen Arbeitszeitguthaben, wie  
beispielsweise von Mehrarbeit, Gleitzeitguthaben oder Langzeit-
konten, zum Zeitpunkt der Versetzung übernommen und im Rah-
men des bestehenden Bundesrechts fortgeführt. Gibt es keine ent-
sprechende Bundesregelung, kann das „Guthaben“ im Rahmen 
einer individuellen Vereinbarung mit dem FBA oder der Autobahn GmbH genommen werden.
Ungeklärt bleibt die Frage, welche Rechtsqualität und Reichweite die vielzitierte Besitzstandszu-
sage des Fernstraßenüberleitungsgesetzes für Beamtinnen und Beamte hat, die aus Sicht des dbb 
weit und umfassend verstanden werden muss. Nach Auffassung des „Verfassungsministeriums 
BMI“ hat sie „ermessensleitenden Charakter“. Ob es überhaupt einer Klärung dieser Rechtsfrage 
in Einzelfällen bedarf, bleibt abzuwarten.
dbb Beamtenchef Friedhelm Schäfer zusammenfassend: „Aus unserer Sicht ist mit den nun ver-
öffentlichten Anwendungsrichtlinien eine klare, nachvollziehbare und umfassende Basis geschaf-
fen worden, auf der die Beamtinnen und Beamten ihre persönliche Entscheidung für einen Wech-
sel treffen können.“

Der dbb hilft!
Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente Fachgewerkschaften 
mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und 
seiner privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen 
Fragen, als auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlichen 
und überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die Durchset-
zungskraft einer Solidargemeinschaft.

Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im öffentlichen Dienst und sei-
ner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell 
und vor Ort über www.dbb.de, über die Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb maga-
zin und tacheles.

Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb beamten-
bund und tarifunion – es lohnt sich!

Name*

Vorname*

Straße*

PLZ/Ort*

Dienststelle/Betrieb*

Beruf

Beschäftigt als*:

 Tarifbeschäftigte/r    Azubi, Schüler/in
  Beamter/Beamtin    Anwärter/in
  Rentner/in     Versorgungsempfänger/in

  Ich möchte weitere Informationen über den dbb erhalten.
  Ich möchte mehr Informationen über die für mich 

 zuständige Gewerkschaft erhalten.
  Bitte schicken Sie mir das Antragsformular zur Aufnahme 

 in die für mich zuständige Gewerkschaft.

Unter dem Dach des dbb bieten kompetente Fachgewerkschaften eine starke Interessenvertretung 
und qualifizierten Rechtsschutz. Wir vermitteln Ihnen gern die passende Gewerkschaftsadresse.
dbb beamtenbund und tarifunion, Geschäftsbereich Tarif, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, 
Telefon: 030. 40 81 - 54 00, Fax: 030. 40 81 - 43 99, E-Mail: tarif@dbb.de, Internet: www.dbb.de

Datum / Unterschrift

Bestellung weiterer Informationen

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns erteil-
ten Auftrag zu erfüllen. Die mit einem Sternchen* versehenen Daten sind Pflichtdaten, ohne die eine 
Bearbeitung nicht möglich ist. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Wenn Sie 
Informationen über eine Mitgliedsgewerkschaft wünschen, so geben wir Ihre Daten dorthin weiter. 
Sonst erfolgt keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die 
Daten, wenn sie für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die 
Datenverarbeitung ist: dbb beamtenbund und tarifunion, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin, Telefon: 
030. 40 81 - 40, Telefax: 030. 40 81 - 49 99, E-Mail: post@dbb.de. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter: E-Mail: datenschutz@dbb.de. Informationen über 
Ihre Rechte als Betroffener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.dbb.de/datenschutz.




